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Das Glück ist nicht in den Dingen, die wir besitzen, sondern in den Dingen, die zu besitzen wir glauben. 
Georg Simmel; 1858 – 1918, deutscher Philosoph und Soziologe 
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1. Elektronische Rechnung wird Pflicht im B2B-Bereich 
 
Die elektronische Rechnung im B2B-Sektor (Geschäftsbeziehungen zwischen zwei oder mehr 
Unternehmen) soll ab dem 1.1.2025 Pflicht werden, sofern der leistende Unternehmer und der 
Leistungsempfänger im Inland ansässig sind.  
 
Regelungen dazu finden sich im aktuellen Gesetzesentwurf des Wachstumschancengesetzes. 
Ab dem 1.1.2025 wird eine E-Rechnung definiert als Rechnung, die in einem strukturierten 
elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische 
Verarbeitung ermöglicht. Sie muss der europäischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung (Norm EN16931) und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß der 
Richtlinie 2014/55/EU entsprechen. 
 
Beispiele für Formate, die diesen Anforderungen entsprechen, sind die XRechnung und das 
hybride ZUGFeRD-Format, welches eine Kombination aus PDF-Dokument und XML-Datei 
darstellt. Durch die Definitionsänderung gilt eine einfache PDF-Rechnung, die per Mail 
versendet wurde, ab dem 1.1.2025 nicht mehr als elektronische Rechnung. 
 
Aufgrund des hohen Umsetzungsaufwands für die deutsche Wirtschaft sieht der Gesetzgeber 
Übergangsregelungen für die Jahre 2025 bis 2027 vor. Bis Ende 2025 dürfen B2B-Umsätze aus 
2025 weiterhin als Papierrechnung übermittelt werden, sowie elektronische Rechnungen nach 
alter Definition mit Zustimmung des Rechnungsempfängers. Im Zeitraum 2026 bleiben die 
Regelungen gleich, mit der zusätzlichen Voraussetzung, dass der Rechnungssteller einen 
maximalen Vorjahresumsatz von 800.000 € erwirtschaftet hat. 
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Ab 2027 werden Papierrechnungen grundsätzlich unzulässig. Ab 2028 sind dann ausschließlich 
Rechnungen, die den neuen gesetzlichen Regelungen entsprechen, erlaubt. Aufgrund des 
hohen Umsetzungsaufwandes empfiehlt sich eine zeitnahe Implementierung der nötigen 
Umsetzungsstrukturen. 
 
 
2. Vorsteuerabzug bei Betriebsveranstaltungen 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 10.5.2023 eine Entscheidung zum Thema Vorsteuerabzug 
bei Betriebsveranstaltungen getroffen. Ein Verband in der Rechtsform eines eingetragenen 
Vereins organisierte im Dezember 2015 eine Weihnachtsfeier. Für diese Feier mietete der 
Verband ein Kochstudio, in dem die Teilnehmer ein gemeinsames Abendessen zubereiteten. 
Die Kosten für diese Veranstaltung beliefen sich auf etwa 5.000 €. 
 
Der Verband beantragte anschließend den Vorsteuerabzug für diese Kosten. Das Finanzamt 
lehnte den Antrag ab und argumentierte, dass Zuwendungen bei Betriebsveranstaltungen 
durch den privaten Bedarf der Arbeitnehmer veranlasst sind, besonders wenn die Kosten 
pro Arbeitnehmer 110 € übersteigen. Der Verband gab zu bedenken, dass bestimmte Kosten, 
wie die Miete des Kochstudios, nicht in die 110 €-Berechnung einfließen sollten. 
 
Der BFH bestätigte die Ansicht des Finanzamts und des Finanzgerichts und entschied, dass der 
Vorsteuerabzug nicht zulässig ist. Laut BFH werden Betriebsveranstaltungen als Leistung für 
den privaten Bedarf des Personals betrachtet, unabhängig von ihrem Beitrag zur Verbesserung 
des Betriebsklimas.  
 
 
3. Ermäßigter Steuersatz in der Gastronomie wird nicht verlängert  
 
Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie wurde zum 1.7.2020 eine Senkung des 
Umsatzsteuersatzes für Restaurant- und Verpflegungsdienstleistungen, mit Ausnahme der 
Abgabe von Getränken, von 19 % auf 7 % eingeführt. Diese Senkung wurde zuletzt bis Ende 
2023 verlängert. Eine dauerhafte Ermäßigung auf 7 % konnte im Bundestag am 21.9.2023 
keine Mehrheit finden und wurde somit abgelehnt. 
 
Anmerkung: Dies ist noch keine endgültige Entscheidung. Sobald hier eine Entscheidung 
getroffen wurde, werden wir berichten. 
 
 
4. Kosten für Pflege-WGs als außergewöhnliche Belastungen absetzbar 
 
Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofs bringt Erleichterung für Menschen, die in einer 
Pflege-Wohngemeinschaft (WG) leben. Laut dem Urteil vom 10.8.2023 sind die Kosten für die 
Unterbringung in einer Pflege-WG als außergewöhnliche Belastung in der 
Einkommensteuererklärung absetzbar. Damit stehen sie steuerlich auf dem gleichen Niveau 
wie Aufwendungen für die Unterbringung in einem traditionellen Pflegeheim. 
 
Hintergrund: Nach geltendem Recht können Steuerpflichtige außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen, wenn sie höhere Aufwendungen haben als der Großteil der Steuerpflichtigen 
mit vergleichbaren finanziellen und familiären Verhältnissen. Dies betrifft nun auch Bewohner 
von Pflege-WGs. 
 
Vom Urteil profitieren insbesondere Menschen, die aufgrund von Krankheit, Pflegebedarf oder 
Behinderung in einer Pflege-WG leben. Sie können nun ihre Kosten für Miete und Verpflegung 
in der Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastung angeben. Diese Kosten sind 
nur insoweit abziehbar als sie die Haushaltsersparnis übersteigen. 
 
Wichtig: Das Urteil betont, dass die Pflege-WG den landesrechtlichen Vorgaben entsprechen 
muss, um die steuerlichen Vorteile nutzen zu können. 



 
 
 

 

5. Erweiterung des ermäßigten Umsatzsteuersatzes bei kurzfristiger Vermietung 
 
Das Bundesministerium der Finanzen veröffentlichte am 6.10.2023 ein Schreiben zur 
Umsatzsteuer bei kurzfristigen Vermietungen. Das Schreiben nimmt Bezug auf ein Urteil des 
Bundesfinanzhofs (BFH) vom 29.11.2022 und hat weitreichende Implikationen für das 
Beherbergungsgewerbe. 
 
Die wesentlichen Änderungen beziehen sich auf die Erweiterung des ermäßigten Steuersatzes. 
Bisher galt der ermäßigte Umsatzsteuersatz (7 %) für die kurzfristige Vermietung von 
klassischen Gebäuden und Grundstücken. 
 
Das BFH-Urteil weitet diesen auch auf „nicht ortsfeste Einrichtungen“ wie z.B. Wohncontainer 
für Erntehelfer aus. Der ermäßigte Steuersatz gilt, wenn der Schwerpunkt der Leistung in der 
Beherbergung liegt. Fällt der Fokus eher auf andere Dienstleistungen, gilt allerdings der 
reguläre Steuersatz. 
 
Die neuen Regelungen gelten für alle offenen Fälle. Bis zum 31.12.2023 können Unternehmer 
sich jedoch noch auf die Anwendung des Regelsteuersatzes berufen. 
 
 
6. Vermietung von Grundstücken mit Betriebsvorrichtungen 
 
Mit Beschluss vom 17.8.2023 hat der Bundesfinanzhof (BFH) klargestellt, dass die Vermietung 
oder Verpachtung eines Grundstücks zusammen mit darauf befindlichen Betriebsvorrichtungen 
als eine einheitliche steuerfreie Leistung betrachtet werden kann. 
 
Der entschiedene Fall bezog sich auf die Verpachtung eines Stallgebäudes zur Putenaufzucht, 
welches mit fest eingebauten Vorrichtungen und Maschinen ausgestattet war. Während das 
Finanzamt einen Teil der Vermietung als steuerpflichtig ansah, betrachtete der Vermieter die 
gesamte Vermietungsleistung als steuerfrei. Das Niedersächsische Finanzgericht gab dem 
Pächter Recht; das Finanzamt legte Revision ein. 
 
Der BFH bestätigte nun die Entscheidung des Finanzgerichts und berief sich dabei auf ein Urteil 
des Europäischen Gerichtshofs. Laut diesem Urteil ist die Vermietung von fest eingebauten 
Vorrichtungen und Maschinen als Nebenleistung zur Hauptleistung der Gebäudevermietung zu 
betrachten, wenn sie wirtschaftlich eine Einheit bilden. Somit ist die gesamte 
Vermietungsleistung steuerfrei. 
 
 
7. Neuregelungen für Homeoffice und Arbeitszimmer – Steuerliche Erleichterungen im 

Überblick 
 
Das Bundesministerium der Finanzen hat aktualisierte Verwaltungsvorgabe für die 
Steuerregeln rund um das häusliche Arbeitszimmer und die Homeoffice-Pauschale 
veröffentlicht. 
 
Wenn der Mittelpunkt der beruflichen Tätigkeit im häuslichen Arbeitszimmer liegt, kann nun 
statt der tatsächlich entstandenen Kosten alternativ eine Jahrespauschale von 1.260 € ohne 
gesonderten Nachweis steuermindernd geltend gemacht werden. Die Pauschale kann auch 
anteilig für jeden Kalendermonat geltend gemacht werden, in dem die Voraussetzungen für 
den Kostenabzug erfüllt werden. 
 
Bei Nutzung des Arbeitszimmers durch mehrere Personen kann jeder Steuerpflichtige einzeln 
seine Aufwendungen gesondert steuerlich ansetzen oder auf die Pauschale zurückgreifen. Bei 
mehreren Tätigkeiten pro Steuerpflichtigem kann jedoch nur eine Pauschale geltend gemacht 
werden, die auf die verschiedenen Tätigkeiten aufzuteilen ist. 
 



 
 
 

 

Des Weiteren kann auch ohne häusliches Arbeitszimmer für jeden Kalendertag, an dem 
betriebliche oder berufliche Tätigkeiten zu mehr als 50 % in der häuslichen Wohnung ausgeübt 
werden, eine Homeoffice-Pauschale in Höhe von 6 € abgezogen werden, bis maximal 1.260 € 
(vorher 600 €). 
 
 
8.  Erstattete Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil vom 22.3.2023 eine Entscheidung zur steuerlichen 
Behandlung erstatteter Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung getroffen. Es wurde 
festgestellt, dass solche Erstattungen, die aufgrund einer Rückabwicklung oder rückwirkenden 
Umstellung eines Sozialversicherungsverhältnisses erfolgen, mit den entsprechenden 
Aufwendungen verrechnet und dem Gesamtbetrag der Einkünfte hinzugerechnet werden 
müssen. Diese Regelung gilt unabhängig davon, ob im Jahr der Erstattung noch eine Änderung 
der Steuerbescheide der vorherigen Zahlungsjahre möglich ist. 
 
Darüber hinaus hat das Gericht entschieden, dass die Regelungen zur Verrechnung und 
Hinzurechnung erstatteter Sonderausgaben nicht gegen das verfassungsrechtliche 
Rückwirkungsverbot oder den Grundsatz des Vertrauensschutzes verstoßen. Steuerpflichtige 
können sich also nicht darauf berufen, dass sie aufgrund der ursprünglichen Regelung nicht mit 
einer solchen steuerlichen Behandlung gerechnet haben. 
 
Im vorliegenden Fall erhielt ein Ehepaar eine Erstattung für mehrere Jahre ihrer Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung. Das Ehepaar hatte gegen ein Urteil der Vorinstanz Revision 
eingelegt, in dem diese Erstattung steuerlich berücksichtigt worden war. Mit der Entscheidung 
des BFH wurde diese Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
 
 
9.  Bewertung lebenslänglicher Nutzungen in der Erbschaftsteuer 
 
Bei der Übertragung von Vermögen und der anschließenden Erbschaftsteuer-berechnung stand 
kürzlich ein spezieller Fall vor dem Finanzgericht Köln zur Verhandlung. 
 
Ein Vater hatte Vermögen auf seine Kinder übertragen, behielt sich jedoch ein lebenslanges 
Nießbrauchsrecht vor. Dies bedeutet, dass er weiterhin die Einnahmen aus dem Vermögen, wie 
Mieteinnahmen, für sich beanspruchen konnte. Für die steuerliche Bewertung wurde der Wert 
des Nießbrauchs – der den zu versteuernden Erwerb reduziert – durch Multiplikation des 
Jahreswertes der Einnahmen mit einem vom Bundesministerium der Finanzen (BMF) 
festgelegten Vervielfältiger ermittelt. Dieser Vervielfältiger lehnt sich an die statistische 
Lebenserwartung an. 
 
Die Steuerpflichtigen brachten vor, dass die angewandte Methode zur Ermittlung des 
Vervielfältigers nicht korrekt sei. Ihrer Meinung nach, sollte die Berechnung nicht allein auf der 
allgemeinen statistischen Lebenserwartung basieren, sondern zusätzliche Kriterien 
berücksichtigen. 
 
Das Finanzgericht Köln gab dieser Argumentation nicht statt. Die Revision zum 
Bundesfinanzhof (BFH) wurde zugelassen, der nun über die Richtigkeit der derzeitigen 
Berechnungsmethodik entscheiden wird. Der Fall könnte weitreichende Bedeutung erlangen, 
da zusätzlich die Frage zu klären ist, ob die Verwendung geschlechtsdifferenzierender 
Sterbetafeln gegen das spezielle Gebot der Gleichbehandlung von Mann und Frau des 
Grundgesetzes verstößt. 
 
Die Revision ist unter dem Aktenzeichen II R 38/22 anhängig. Bis zur Klärung durch den BFH 
sollten Erbschaftsteuerfestsetzungen unter Berücksichtigung von lebenslänglichen Nutzungen 
oder Leistungen vorsorglich offengehalten werden. 
 
 



 
 
 

 

10. Wachstumschancengesetz – Neuerungen im Regierungsentwurf 
 
Bereits in der Ausgabe September berichteten wir über den Entwurf zum 
Wachstumschancengesetz. Am 30.8.2023 wurde der Regierungsentwurf verabschiedet. Die 
wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Referentenentwurf sind hier im Folgenden 
zusammengefasst: 
 
· Sonderregelung der privaten Nutzung von Elektrofahrzeugen: Die Regelungen für 

Elektrofahrzeuge im Rahmen der 1 %-Regelung und der Fahrtenbuchregelung werden 
angepasst. Die Bemessungsgrundlage beträgt weiterhin nur ein Viertel der 
Anschaffungskosten oder vergleichbarer Aufwendungen. Der Höchstbetrag für den 
Bruttolistenpreis des Fahrzeugs wird jedoch von 60.000 € auf 80.000 € erhöht. Diese 
Änderung gilt für Fahrzeuge, die nach dem 31.12.2023 angeschafft werden. 

 
· Befristete Wiedereinführung der degressiven AfA in Höhe des 2,5fachen der linearen 

AfA (maximal 25 %) für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens zwischen dem 
1.10.2023 und dem 31.12.2024.  

 
· Befristete Einführung einer degressiven AfA für Wohngebäude i. H. v. 6 % – gilt für 

Gebäude, die entweder vom Steuerpflichtigen selbst hergestellt oder im Kalenderjahr der 
Fertigstellung gekauft wurden. Im Jahr der Herstellung oder Anschaffung erfolgt die 
Abschreibung zeitanteilig.  

 
· Bei Anschaffung besteht die Wahlmöglichkeit zwischen degressiver und linearer 

Abschreibung. Während der Nutzung der degressiven Abschreibung sind keine Absetzungen 
für außergewöhnliche Abnutzungen erlaubt. Ein Wechsel zur linearen Abschreibung ist 
möglich. Die Regelung gilt für Gebäude, deren Bau oder Kaufvertrag zwischen dem 
1.10.2023 und dem 30.9.2029 abgeschlossen wird. 

 
 
11. Geplante Sozialversicherungsrechengrößen ab 2024 
 
Im aktuellen Regierungsentwurf zur Sozialversicherungsgrößenverordnung sollen die Werte an 
die Einkommensentwicklung des vergangenen Jahres angepasst werden. Als Referenz-
Rechengröße wird dabei das Jahr 2022 herangezogen. 
 
Die Anpassung von Kranken- und Pflegeversicherung gilt bundesweit. Bei der Arbeitslosen- und 
Rentenversicherung wird zwischen alten und neuen Bundesländern unterschieden. Folgend die 
geplanten Werte für 2024: 
 
 monatlich jährlich 

Kranken- und Pflegeversicherung 5.175 € 62.100 €  

Versicherungspflichtgrenze in der  
Kranken- und Pflegeversicherung 

 69.300 €   
62.100 € * 

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
(aBL) 

7.550 € 90.600 €  

Renten- und Arbeitslosenversicherung 
(nBL) 

7.450 € 89.400 €  

 
* Die besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze in der Krankenversicherung gilt für bestimmte 

Berufsgruppen oder Arbeitnehmer unter besonderen Bedingungen, wie z.B. für Beschäftigte, 
die zum 31.12.2002 wegen Überschreitens der damaligen Grenze versicherungsfrei und bei 
einem privaten Krankenversicherungsunternehmen (Krankenvollversicherung) versichert 
waren. 

 



 
 
 

 

Die Bezugsgröße in der Sozialversicherung soll auf monatlich 3.535 € angehoben werden 
und gilt für die Kranken- und Pflegeversicherung bundesweit sowie für die Renten- und 
Arbeitslosenversicherung (RV ALV) in den alten Bundesländern. Für die neuen Bundesländer ist 
eine Anpassung auf 3.465 € (RV ALV) monatlich vorgesehen.  
 
Seit Oktober 2022 muss die Minijobgrenze an den Mindestlohn gekoppelt sein. Durch den 
Anstieg des Mindestlohns muss auch die Minijobgrenze angehoben werden. Daraus folgt auch 
eine Anpassung des Übergangsbereichs. 
 
Für das kommende Jahr soll der Mindestlohn auf 12,41 €/Std. steigen. Damit würde auch die 
Minijobobergrenze auf 538 €/Monat (Übergangsbereich 538,01 - 2.000 €) angepasst werden. 
 
Der Entwurf wurde am 11.9.2023 präsentiert und hat die Zustimmung des Bundeskabinetts 
erhalten. Die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt steht noch bevor. 
 
 
12. Geplante Sachbezugswerte 2024 
 
Die prognostizierten Werte für Sachbezüge im Jahr 2024 wurden vorgestellt. Diese werden 
jedes Jahr durch die Sozialversicherungsentgeltverordnung angepasst. Ab dem 1.1.2024 gelten 
basierend auf dem aktuellen Entwurf, der sich wie immer am Verbraucherpreisindex orientiert, 
die folgenden Werte: 
 
Der monatliche Wert für Verpflegung wird auf 313 € festgesetzt. Dies unterteilt sich in 2,17 € 
täglich für das Frühstück und jeweils 4,13 € für Mittag- oder Abendessen. Insgesamt ergibt 
sich so ein täglicher Gesamtwert von 10,43 € bzw. 313 € monatlich. 
 
Bitte beachten Sie, dass z.B. für Familienangehörige andere Werte gelten. 
 
Bei der Unterkunft wird ein Monatswert von 278 € angenommen, was einem Tageswert von 
9,27 € entspricht. Sollte der festgelegte Tabellenwert nicht angemessen sein, kann alternativ 
der ortsübliche Mietwert herangezogen werden.  
 
Bitte beachten Sie, dass hier ggf. andere Werte gelten (z.B. bei Mehrfachbelegung). 
 
 
13. Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 
 
Bitte beachten Sie: Die folgenden Handlungsempfehlungen sollten nur nach eingehender 
Absprache mit Ihrem steuerlichen Berater erfolgen, damit Vor- und Nachteile abgewogen 
werden können. Nur so kann geprüft werden, ob die gewünschten Effekte eintreffen. 
 
a) Maximierung der Beiträge zur Basis-Altersvorsorge 
 
Beiträge zu Altersversorgungsversicherungen im Bereich der sogenannten Basisversorgung 
sind ab 2023 bis zu bestimmten Höchstbeträgen zu 100 % steuerlich absetzbar.  
 
Für das Jahr 2023 beläuft sich der Höchstbetrag für die Einzelveranlagung auf 26.528 € und 
für die Zusammenveranlagung auf 53.056 €. Durch die vollständige Ausschöpfung dieser 
Beträge wird nicht nur die zukünftige Rentensicherheit gefördert, sondern auch die steuerliche 
Belastung minimiert. Ggf. ist es sinnvoll, fehlende Beiträge nachzuzahlen, um die steuerlichen 
Vorteile vollständig zu nutzen. 
 
b) Vorauszahlung der Beiträge zur privaten Basis-Kranken- und Pflegeversicherung 
 
Durch die Vorauszahlung der Beiträge zur privaten Basis-Kranken- und Pflegeversicherung für 
kommende Jahre können Steuerzahler ihre steuerliche Belastung im aktuellen Jahr verringern.  
 



 
 
 

 

Es können Beiträge bis zum Dreifachen des Jahresbeitrags 2023 im Voraus gezahlt 
werden, um die Sonderausgabenabzüge zu optimieren. Dies ist besonders vorteilhaft in Jahren 
mit höherem Einkommen. Die Vorauszahlungen für die Jahre 2024 bis 2026 sollten vor dem 
22.12.2023 geleistet werden, um im Jahr 2023 steuerlich berücksichtigt zu werden. 
 
c) Vorziehen betrieblicher Investitionen 
 
Das Tätigen notwendiger Investitionen noch im laufenden Jahr kann die steuerliche 
Bemessungsgrundlage reduzieren und somit die Steuerlast mindern. Zudem ermöglicht es, 
Abschreibungen früher geltend zu machen und kann bei vorhandener Liquidität finanziell 
vorteilhaft sein.  
 
d) Bildung eines Investitionsabzugsbetrags für zukünftige Investitionen 
 
Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ist eine steuerliche Fördermaßnahme, die kleine und 
mittelständische Unternehmen bei der Finanzierung von geplanten Anschaffungen oder 
Herstellungen abnutzbarer beweglicher Wirtschaftsgüter unterstützt. Bis zu 50 % der 
voraussichtlichen Kosten können bereits im Voraus steuerlich geltend gemacht werden, selbst 
bevor die Investition tatsächlich getätigt wird. Dies bietet eine attraktive Möglichkeit, die 
steuerliche Bemessungsgrundlage zu reduzieren und die finanzielle Planung der 
bevorstehenden Investitionen zu erleichtern.  
 
Besonders praktisch: Der IAB kann auch noch bei der Erstellung der Bilanz gebildet werden, 
was eine flexible steuerliche Gestaltung ermöglicht. 
 
 
 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die 
Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 =- 0,88 % 
 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
www.bundesbank - Basiszinssatz 

 
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014): 
Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014): 
Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2023: Oktober = 117,8; September = 117,8; August = 117,5;  
 Juli = 117,1; Juni = 116,8; Mai = 116,5; April = 116,6;  
 März = 116,1; Februar = 115,2; Januar = 114,3 
2022: Dezember = 113,2; November = 113,7 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren 
 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

https://www.destatis.de/DE/Themen/Wirtschaft/Konjunkturindikatoren

